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Einstellung der Tätigkeit als 
Zertifizierungsdiensteanbieter

Wenn Sie als Zertifizierungsdiensteanbieter tätig sind und Ihre Tätigkeit einstellen, müssen 
Sie dies der zuständigen Stelle unverzüglich anzeigen.

Basisinformationen

Zertifizierungsdiensteanbieter stellen qualifizierte Zertifikate oder qualifizierte Zeitstempel 
im Sinne des Signaturgesetzes aus.

Wenn Sie als Zertifizierungsdiensteanbieter tätig sind und Ihre Tätigkeit einstellen, müssen 
Sie dies der zuständigen Stelle unverzüglich anzeigen.

Sie müssen dafür sorgen, dass 

die bei Einstellung der Tätigkeit gültigen qualifizierten Zertifikate von einem anderen 
Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden,
die betroffenen Signaturschlüsselinhaber über die Einstellung der Tätigkeit und die 
Übernahme der qualifizierten Zertifikate durch einen anderen 
Zertifizierungsdiensteanbieter benachrichtigt werden und
die Dokumentation nach § 10 Signaturgesetz an den übernehmenden 
Zertifizierungsdiensteanbieter oder an die Bundesnetzagentur übergeben wird.

Wenn die qualifizierten Zertifikate von keinem anderen Zertifizierungsdiensteanbieter 
übernommen werden, müssen Sie diese sperren. Sofern ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde, müssen Sie das der zuständigen Behörde ebenfalls unverzüglich anzeigen.

Voraussetzungen

Vorausgesetzt wird eine formlose Anzeige.
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Zuständige Stellen

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (BNetzA)

(0421) 4 34 44 - 0
(0421) 4 34 44 - 180
Airbus-Allee 3-5, 28199 Bremen
Website
Bremen.Postfach@BNetzA.de

Gebühren / Kosten

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Zeitaufwand. Hinzu kommen Auslagen.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

2 Monate Die Anzeige sollten Sie mindestens 2 Monate vor Einstellung des Betriebs 
einreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie auch die Signaturschlüsselinhaber von der 
Einstellung des Betriebs informieren.

Rechtsgrundlagen
Verordnung zur elektronischen Signatur (Signaturverordnung; SigV)
Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz; 
SigG)

Aktualisiert am 31.01.2025

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/bundesnetzagentur-fuer-elektrizitaet-gas-telekommunikation-post-und-eisenbahnen-bnetza-11525
http://www.bundesnetzagentur.de
mailto:Bremen.Postfach@BNetzA.de
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/ElekSignatur/sigv2001_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/ElekSignatur/sigg2001_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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